
Angebotsfrist
Mind. 35 Tage, § 15 Abs. 2 VgV**

Bekanntmachung
(Tag der Absendung)

Vorabinformation
(Datum der Absendung)

Eingang Angebote
(Datum und Uhrzeit)

Zuschlag
(Datum und Uhrzeit)

Übersichten zum Vergaberecht

Fristen im offenen Verfahren nach VgV
Die Übersicht visualisiert die Angebots- und Stillhaltefrist im offenen Verfahren nach § 15 VgV.

Normalfall 

Stillhaltefrist
Mind. 15 Tage, § 134 Abs. 2 GWB

Stillhaltefrist
Mind. 15 Tage bzw. mind. 10 Tage 

(Vorabinformation elektronisch 
oder per Fax), § 134 Abs. 2 GWB

* Bei Fristfestlegung ist Komplexität der Leistung und Zeit der Ausarbeitung der Angebote angemessen zu berücksichtigen, § 20 Abs. 1 VgV.
** Angemessene Verlängerung der Angebotsfrist, wenn 
- rechtzeitig angeforderte Auskünfte über Vergabeunterlagen nicht 6 bzw. 4 Tage (bei Dringlichkeit) vor Ablauf der Angebotsfrist erteilt werden, 
- Vergabeunterlagen wesentlich geändert werden, § 20 Abs. 3 VgV.

Vergabeunterlag
en ohne elektr. 

Mittel

Mit 
Vorinformation, 

§ 38 VgV

Dringlichkeit

Angebotsfrist
Mind. 40 Tage, § 41 Abs. 2 VgV

Angebotsfrist
 Mind. 15 Tage, § 38 Abs. 3 VgV

Stillhaltefrist
Mind. 15 Tage, § 134 Abs. 2 GWB

Angebotsfrist
 Mind. 15 Tage, § 15 Abs. 3 VgV

Elektr. 
Übermittlung 
der Angebote

Angebotsfrist
Mind. 30 Tage, § 15 Abs. 4 VgV

Stillhaltefrist
Mind. 15 Tage, § 134 Abs. 2 GWB

Weitere Übersichten zum Vergaberecht:  www.kbk-anwaelte.de/kernkompetenzen-vergaberecht                                                                                                                                                                                                                                               2016/04

Stillhaltefrist
Mind. 15 Tage, § 134 Abs. 2 GWB

http://www.kbk-anwaelte.de/vergaberecht-uebersichten
http://www.kbk-anwaelte.de
http://www.kbk-anwaelte.de
http://www.kbk-anwaelte.de/kernkompetenzen-vergaberecht

